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8.3. (1) Der Zeitpunkt der Verbindlichkeit von Katalogen des 
Zentralen Artikelkatalogs wird durch Schnellinfor
mation des Zentralen Büros für Artikelkatalogisierung 
in Abstimmung mit den Büros bzw. Verantwortlichen 
für Artikelkatalogisierung der zentralen staatlichen 
Organe festgelegt. Von diesem Zeitpunkt an sind die 
Lieferbetriebe — einschließlich des Produktionsmittel
handels — verpflichtet, entsprechend Abschnitt 8.2. 
Abs. 2 zu verfahren. Die Lieferbetriebe können mit 
den Verbrauchern die Anwendung der einheitlichen 
Artikelnummern und Bezeichnungstexte auf den Be
stellungen vor dem Einführungstermin vereinbaren.

(2) Bei gegebenen Voraussetzungen kann die Anwendung 
der einheitlichen Artikelnummern ohne Anwendung 
des Bezeichnungstextes vereinbart werden.

(3) Für nicht katalogisierungspflichtige Artikel sind den 
Verbrauchern einheitliche löstellige Artikelnummern 
und einheitliche Bezeichnungstexte auf Anforderung 
zu übergeben. Die dazu erforderlichen Artikelnum
mernserien sind von den Lieferbetrieben bei den 
zuständigen Büros bzw. Verantwortlichen für Artikel
katalogisierung anzufordern und von diesen bereit
zustellen. Der erforderliche Änderungs- und Ergän
zungsdienst für diese Artikel ist durch die Liefer
betriebe eigenverantwortlich durchzuführen.“

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Berlin, den 11. September 1978

Der Minister 
für Materialwirtschaft
R a u c h f u ß  1  2

Anordnung 
über die Ermittlung und Planung 

des Arzneimittelbedarfes,
die Sicherung einer bedarfs- und sortimentsgerechten 

Produktion sowie die Lagerhaltung 
von Arzneimitteln für die Bevölkerung 

— Arzneimittelversorgungs-Anordnung —

vom 30. August 1978

Auf Grund des § 38 der Bilanzierungsverordnung vom
20. Mai 1971 (GBl. II Nr. 50 S. 377) und der Anordnung vom 
20. November 1974 über die Ordnung der Planung der Volks
wirtschaft der DDR 1976 bis 1980 (Sonderdruck Nr. 775 а—c 
des Gesetzblattes) wird im Einvernehmen mit den Leitern der 
zuständigen zentralen staatlichen Organe zur Gewährleistung 
der Flexibilität und Stabilität bei der bedarfsgerechten Ver
sorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln folgendes ange
ordnet:

§ 1

(1) Diese Anordnung gilt für alle an der Bereitstellung von 
Arzneimitteln beteiligten zentralen und örtlichen Staatsor
gane, wirtschaftsleitenden Organe und staatlichen Einrichtun
gen sowie Kombinate und Betriebe einschließlich der an der 
Herstellung von Arzneimitteln beteiligten Kooperationspart
ner.

(2) Arzneimittel im Sinne dieser Anordnung sind Stoffe 
und Zubereitungen gemäß § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 des Arz

neimittelgesetzes vom 5. Mai 1964 (GBl. I Nr. 7 S. 101), soweit 
sie für die Humanmedizin bestimmt sind. Roh-, Grund- und 
Hilfsstoffe, die zur Herstellung von Arzneimitteln dienen, 
und Verpackungsmittel dafür sind diesen gleichgestellt.

§ 2

(1) Der Minister für Gesundheitswesen ist für die Ermitt
lung und Planung des Arzneimittelbedarfes verantwortlich. 
Die Durchführung dieser Aufgabe erfolgt durch das Staatliche 
Versorgungskontor für Pharmazie und Medizintechnik (Fonds
träger für Arzneimittel) und durch das Apothekenwesen auf 
der Grundlage einer Richtlinie des Ministeriums für Gesund
heitswesen für die Organisation und Durchführung der Be
darfsermittlung und materiellen Planung von Arzneimitteln 
und Verbrauchsmaterialien.

(2) Die anderen Bedarfsträger ermitteln ihren Arzneimittel
bedarf eigenverantwortlich und melden diesen, soweit in 
Rechtsvorschriften nichts anderes festgelegt ist, beim Fonds- 
träger für Arzneimittel an.

(3) Das Ministerium für Chemische Industrie ist in Zusam
menarbeit mit dem Ministerium für Gesundheitswesen für 
die Ermittlung und Auswertung der internationalen Entwick
lung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und der 
Tendenzen der internationalen Bedarfsentwicklung bei Arz
neimitteln verantwortlich.

§3
(1) Zur Vorbereitung der Planung hat der Fondsträger für 

Arzneimittel bis zum 30. April des laufenden Jahres den vor
aussichtlichen Jahresbedarf für das folgende Planjahr je Ein
zelerzeugnis, untergliedert nach Menge und Wert, bei der 
WB Pharmazeutische Industrie (bilanzbeauftragtes Organ für 
Arzneimittel) einzureichen.

(2) Bis zum 15. Juli des laufenden Jahres hat durch den 
Fondsträger für Arzneimittel die Übergabe des Jahresbedar
fes für das folgende Planjahr zu erfolgen. Dabei sind je Ein
zelerzeugnis mindestens 85% des voraussichtlichen Jahres
bedarfes, untergliedert nach Menge und Wert sowie nach 
Aufkommensbereichen (Wert), zugrunde zu legen.

(3) Zur Deckung des Jahresbedarfes gemäß Abs. 2 sind 
Wirtschaftsverträge bis zum 15. August des laufenden Jahres 
abzuschließen.

(4) In Abstimmung mit dem Fondsträger hat das bilanz
beauftragte Organ für Arzneimittel mit dem Planentwurf den 
Nachweis über bis zu diesem Zeitpunkt nicht erfüllbare Be
darfsforderungen bei Arzneimitteln mit Darlegung der volks
wirtschaftlichen Auswirkungen und unter Angabe von Lö
sungsvarianten den für die Entscheidung zuständigen zentra
len staatlichen Organen je Einzelerzeugnis vorzulegen.

(5) Der Fondsträger für Arzneimittel übergibt bis zum 
28. Februar des laufenden Jahres dem bilanzbeauftragten Or
gan für Arzneimittel eine Analyse über die realisierten Ver
sorgungsleistungen an Arzneimitteln des Vorjahres und über 
die am Jahresende vorhandenen Bestände.

(6) Das Ministerium für Gesundheitswesen übergibt bis zum
30. September dem Ministerium für Chemische Industrie An
forderungen zur Bereitstellung bisher in der DDR nicht im 
Verkehr befindlicher Arzneimittel, Abpackungsgrößen bzw. 
Applikationsformen. Das Ministerium für Chemische Indu
strie informiert das Ministerium für Gesundheitswesen bis 
zum 28. Februar jeden Jahres über die Realisierungsmöglich- 
keiten der Anforderungen und die voraussichtlichen Bereit
stellungstermine.

(7) Das bilanzbeauftragte Organ für Arzneimittel ist ver
pflichtet, den Fondsträger für Arzneimittel über den Stand 
der Entwicklung und Einführung neu- und weiterentwickelter 
Erzeugnisse bis zum 31. März jeden Jahres zu informieren.


